
 

Beschluss Lenkungsgremium GDI-SH Datum: 17.04.2012 

 1. Sitzung 2012 - 01 

Geschäftsordnung des LG GDI-SH  

 

Das LG GDI-SH beschließt: 

Den mit der Einladung zur konstituierenden Sitzung des LG GDI-SH übersandten 
Entwurf einer Geschäftsordnung (Anlage) gibt sich das LG GDI-SH mit Änderung 
des § 7 „oder deren Vertretungen” als Geschäftsordnung. 

Begründung: 

§ 1 Absatz 6 der Landesverordnung zum Lenkungsgremium und zur 
Koordinierungsstelle Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein (GDILenKVO) vom 
14. Februar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 288) sieht vor, dass sich das LG GDI-SH eine 
Geschäftsordnung gibt. Dieser Anforderung kommt das LG GDI-SH mit diesem 
Beschluss nach. 

 

 
Anlage : Geschäftsordnung LG GDI-SH vom 17.04.2012 


